
 

  

      

Fact-Sheet  

      

 Versicherer: Heidelberger Lebensversicherung     

 Vertragstyp, Tarif: BasisRente, bestpartner classic   

 Vertragsabschluss: März 2008   

      

 

Eingezahlte Beiträge: 
Rückkaufswert: 

13.658,39 € 
15.557,61 €    

 realisierte Forderung: 19.491,11 €     

      

 Mehrwert für Mdt.: 19.491,11 €    

      

 Erfolg durch: Versicherungsombudsmann   

 Rechtsfolge: Rückkaufswert + Abschlusskosten   

 Dauer:  7 Monate     

      

 

Anmerkungen:  
 

- Basisrente: Auszahlung nur 
durch Widerruf möglich, da 
Kündigung lediglich Umwandlung 
in beitragsfreie Versicherung zur 
Folge hat 
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Die Entwicklung in der Fondsanlage stellt sich somit wie folgt dar: 

Berechnung Wertentwicklung: 

Anteilsguthaben zum Abrechnungsstichtag 15.557,61 EUR 
01.03.2025 

abzgl. Anlagebetrag 9.724,89 EUR 

Wertentwicklung 5.832,72 EUR 

Diese positive Wertentwicklung ist bei der Berechnung des Rückerstattungsbetrages zu berücksichtigten. 

Es ergibt sich somit folgender Rückabwicklungsbetrag: 

Berechnung Rückabwicklungswert 

zu berücksichtigender Prämienanteil 13.658,39 EUR 

zzgl. positiver Wertentwicklung Fondsanlage 5.832,72 EIR 

abzgl. bereits erhaltener Zahlung 0,00 EUR 

Summe Rückabwicklungsbetrag 19,491,11 EUR 

Wir weisen darauf hin, dass die Beiträge in der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung nicht erstattet werden, 
da diese vollumfänglich die Risikoabsicherung verwendet wurden. 

Aufgrund der geltenden geldwäscherechtlichen Anforderungen sind wir verpflichtet, unseren Vertragspartner, 
der zugleich Ihr Mandant ist, zu identifizieren und seine Identität zu überprüfen. Um die Auszahlung veran­ 
lassen zu können bitten wir Sie, uns eine bestätigte Kopie seines aktuell gültigen und anerkannten Legitima­ 
tionsdokuments zu übersenden. 

Soweit Sie selbst Verpflichteter i.S.v. §2 Abs. 1 Nr. 10 und 11 GwG sind, können Sie die Identifizie­ 
rung und Identitätsüberprüfung nebst Anfertigen einer bestätigten Kopie selbst vornehmen. Ande­ 
renfalls kann diese durch einen Versicherungsvermittler bzw. Makler, eine Bank oder einen Steuerbe­ 
rater vorgenommen werden. 

Die Identifizierung und Identitätsüberprüfung ist gemäß §12 Abs. 1 Nr. 1 GwG i.V.m. §13 Abs. 1 Nr. 1 GWG 
anhand einer angemessenen Prüfung des durch den Vertragspartner selbst vor Ort im Original vorgelegten 
Dokuments durchzuführen. Neben der Unterschrift und Ihrem Firmenstempel, sowie dem Vermerk Ori­ 
ginal lag vor wird zusätzlich das Datum der durchgeführten Identitätsüberprüfung benötigt. 
Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die bestätigte Kopie in Bild und Schrift gut 
erkennbar sein muss und keine Schwärzungen enthalten darf. 

Die bestätigte Kopie des Legitimationsnachweises können Sie uns gern direkt per E-Mail an 
service@skar-lv.de oder per Post senden. 
Sofern die Identitätsüberprüfung anhand: 
- eines Reisepasses, 




